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A n z e i g e n s o n d e r v e r ö f f e n t l i c h u n g

Als Pflichtteilsberechtigte wer-
den nur die nächsten Angehö-
rigen eines verstorbenen Men-
schen (Erblassers) bezeichnet.
Das sind seine Abkömmlinge,
also die Kinder, Enkel, deren
Kinder usw., die der Gesetzgeber
im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) als Erben erster Ordnung
bezeichnet. Hierzu zählen im
Übrigen auch nichteheliche
Kinder oder Adoptivkinder des
Erblassers. Ebenfalls pflichtteils-
berechtigt sind der Ehegatte und
die Eltern des Erblassers. Ent-
ferntere Verwandte, wie z.B. die
Geschwister und deren Ab-
kömmlinge (Neffen, Nichten)
oder die Großeltern und deren
Abkömmlinge (Tanten, Onkel,
Cousins, Cousinen), sind keine
Pflichtteilsberechtigten.

1) Entstehen des Pflichtteilsan-
spruchs - Der Anspruch auf den

Pflichtteil entsteht mit der
Enterbung einer pflichtteilsbe-
rechtigtenPerson(Abkömmling,
Eltern, Ehegatte bzw. gleichge-
schlechtlicher Lebenspartner).
Eine Enterbung kann dadurch
erfolgen, dass a) der Pflichtteils-
berechtigte ausdrücklich in Tes-
tament oder Erbvertrag „ent-
erbt“ wird oder dass b) aus-
schließlich andere Personen zu
Erben bestimmt werden und der
Pflichtteilsberechtigte damit
übergangen wird.

2) Hartz IV trotz Pflichtteilsan-
spruchs - Fraglich war lange
Zeit, ob ein Pflichtteilsbe-
rechtigter, der Hartz IV Leis-
tungen bezieht, dazu gezwun-
gen ist, den Anspruch auf den
Pflichtteil auch geltend zu
machen. Hierzu hat das Bun-
dessozialgericht (BSG) im letz-
ten Jahr Stellung genommen
(Urteil vom 06.05.2010, B 14 AS
2/09 R).

3) Entscheidung des BSG - Der
Entscheidung lag folgender
Sachverhalt zugrunde: Geklagt
hatte ein Pflichtteilsberechtiger
(dessen Vater gestorben war), der
durch gemeinschaftliches Testa-
ment (Berliner Testament) seiner
Eltern enterbt worden war. Die-
sem waren durch die Agentur für
Arbeit wegen der Möglichkeit
zur Verwertung seines Pflicht-
teilsanspruches Leistungen nach
dem SGB II (Hartz IV) verwehrt
worden. Der Kläger war der Auf-
fassung, die Verwertung sei
offensichtlich unwirtschaftlich,
weil er bei Geltendmachung
hinsichtlich des Nachlasses der
länger lebenden Mutter enterbt
würde (sog. Pflichtteilsstrafklau-
sel). Der durch Geltendmachung
des Pflichtteils drohende Verkauf
des Hauses, in dem die Mutter
lebte, würde außerdem die
Familie belasten. Die Agentur für
Arbeit führte in ihrem ablehnen-
denBescheidaus,dieGeltendma-

chung sei nicht unwirtschaft-
lich, da unklar sei, was der
Pflichtteilsberechtigte nach dem
Tod der Mutter einmal erben
würde. Eine unzumutbare Be-
lastung der Familie liege nicht
vor, da es keine moralische
Pflicht gebe, in einer intakten
Familie auf den Pflichtteils-
anspruch zu verzichten.

4) Verwertung des Pflichtteils
grds. zumutbar - Das BSG
stimmte der Agentur für Arbeit
teilweise zu: Offensichtlich un-
wirtschaftlichseidieVerwertung
beim Berliner Testament grund-
sätzlich nicht, solange der
genaue Zeitpunkt des Erbfalls
noch nicht feststehe und der
Umfang des dann zu vererben-
den Vermögens gänzlich unge-
wiss sei. Es ließe sich daher auch
nicht feststellen, dass das
Ergebnis der Verwertung deut-
lich unter dem wirklichen Wert
bleibe und deshalb unwirt-

schaftlich sei. Dagegen wider-
sprach das Gericht der Auf-
fassung der Beklagten, die
Geltendmachung könne keine
besondere Härte darstellen. Das
Gericht stellte klar, dass dem
Pflichtteilsberechtigen zwar
innerhalb eines intakten Fa-
milienverbandes zugemutet wer-
den kann, sich den Pflichtteil
auszahlen zu lassen.

5) Ausnahme: Störung des Fa-
milienfriedens - Anders liege
der Fall jedoch, wenn die

Geltendmachung der Forderung
sich aufgrund außergewöhn-
licher Umstände in besonderer
Weise belastend auf den
Familienverband auswirkt oder
eine nachhaltige Störung des Fa-
milienfriedens zu befürchten
wäre. Ob diese Voraussetzungen
beim Kläger vorlag, war jedoch
im laufenden Rechtsstreit nicht
festgestellt worden, weshalb das
BSG den Rechtsstreit an das
Landessozialrecht NRW zur
erneuten Entscheidung zurück-
verwiesen hat.

Bezug von Hartz IV trotz Anspruchs auf erbrechtlichen Pflichtteil ?
- Zumutbarkeit der Verwertung -
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Aus Beschneidungswindeln kleiner Jungen werden nach jüdischem Brauch Torawimpel. Besondere Kostbarkeit in Rödingen ausgestellt.

Wie eine Windel zum Wimpel wird
Rödingen. „Wünsche fürs Leben“ 
hatte Dr. Rotraud Ries, Historike-
rin und Leiterin des Johanna-
Stahl-Zentrums für jüdische Ge-
schichte und Kultur in Würzburg, 
ihren Vortrag im Rödinger 
LVR-Kulturhaus Landsynagoge 
überschrieben. Und zwar deshalb, 
weil die aus der jüdischen Be-
schneidungsliturgie stammende 
Inschrift in „aschkenasischer Qua-
dratschrift“ auf den Torawimpeln 
solche Wünsche beinhaltet. 

Im mitteleuropäischen Raum 
hat sich laut Ries der Brauch entwi-
ckelt, aus Beschneidungswindeln 
kleiner Jungen Torawimpel herzu-
stellen, die als schmückender 
Schutz um die handgeschriebene 
Torarolle gewickelt werden, den 
„wichtigsten Gegenstand im Ab-
lauf des jüdischen Gottesdiens-
tes“. 

Auf dem besonders wertvollen 
und aufwändig bestickten Exemp-
lar in der Ausstellung im Kultur-
haus ist folgender Text zu lesen: 
„Mosche, Sohn des Vorstehers und 
Leiters, des ehrenwerten Meisters 
Jakob Nathan Spanier – der Barm-
herzige hüte und erhalte ihn – aus 
Bielefeld, geboren unter einem gu-
ten Stern am 3. Wochentag, dem 
23. Schwat 522 nach der kleinen 
Zeitrechnung (Dienstag, 16. Feb-
ruar 1762). Der Herr möge ihn he-
ranwachsen lassen zur Tora, zur 
Chuppa und zu guten Werken. 
Amen Sela“. 

Was der Unkundige nicht weiß: 
In der „kleinen Zeitrechnung“ 
werden die Tausender in der Jah-
reszahl weggelassen. Die Tora bein-
haltet das Wort Gottes und der 
Wunsch „zur Tora“ verlangt nach 
einem gläubigen Juden. 

„Chuppa“ ist der Hochzeitsbal-
dachin, der symbolisch für das Fa-
milienleben steht. Der Rödinger 
Torawimpel ist deshalb so wertvoll, 
weil Nathan Spanier „sich im sie-
benjährigen Krieg als Kriegsliefe-

rant eine goldene Nase verdient 
hat und der reichste Mann weit 
und breit war“. Zu diesem überaus 
günstigen Zeitpunkt erblickte sein 
einziger Sohn unter vielen Töch-
tern das Licht der Welt. 

Kostbare Stickereien

Sein Vater verfügte über die Mittel, 
ihm einen aufwändigen Wimpel 
professionell sticken zu lassen: Die 
Buchstabenlinien sind mit Metall-
fäden in Lamétechnik gearbeitet, 
die ganze Innenfläche ist mit Sei-
denfäden ausgestickt und mit Blu-

men, Köpfen und Sonnen verziert. 
Eine Tulpe oberhalb der Buch-

stabenfolgen hat hingegen eine 
andere Bedeutung: Der Segens-
spruch musste aus Platzmangel ab-
gekürzt werden. Das Kostbarste ist 
die pompös gestaltete Hochzeits-
szene unter der „Chuppa“ mit vie-
len edel gekleideten Personen und 
einem im Kachelmuster ausgear-
beiteten Fußboden. 

Allerdings ist inzwischen „eini-
ges kaputt“: Etliche Fehlstellen in-
nerhalb der schwarz ausgestickten 
Schuhe lassen diese optisch löch-
rig erscheinen, der Mantel des 

Bräutigams erscheint aus demsel-
ben Grund verwaschen. 

Kunstvolle Techniken

Der Vortrag der Referentin war 
auch deshalb so interessant, weil 
sie durch viele genannte Details 
ein lebendiges Bild jüdischer All-
tags- und Glaubenskultur entste-
hen ließ. 

Ries benannte diverse Ritualge-
genstände zum Schutz und 
Schmuck der Tora, klärte über die 
rituelle Beschneidung neugebore-
ner Jungen am achten Lebenstag 

auf und nannte dazu notwendige 
Beschneidungsgegenstände. 
Im Anschluss beschrieb sie den 
Weg „von der Windel zum Wim-
pel“. Reis thematisierte die drei 
Techniken, mit denen die Tora be-
stickt wurde, bis sich ab dem 18. 
Jahrhundert auch deren Bemalung 
durchsetzte. Sogar ein bedruckter 
Torawimpel ist bekannt. Schließ-
lich durften die Gäste in der voll-
besetzten ehemaligen Synagoge 
auf der Leinwand etliche verschie-
den gestaltete Torawimpel be-
trachten und ihre Entwicklung 
nachvollziehen.   (ptj)

Interessierte Blicke der Besucher auf den Torawimpel im LVR-Kulturhaus Landsynagoge: Die Entwicklung der Kunst konnten die Gäste des Vortrags 
selbst nachvollziehen.  Foto: Jagodzinska

Kurz notiert
Flüchtige Einbrecher 
von Polizei gesucht
Jülich. Bei einem Einbruch am 
vergangenen Wochenende in 
ein Werkstatt- und Bürogebäude 
erbeuteten noch nicht bekannte 
Diebe einen dreistelligen Bar-
geldbetrag in Scheinen und 
Münzen. Außerdem richteten 
sie größeren Sachschaden an. 
Der oder die Täter drangen im 
Zeitraum zwischen Samstagmit-
tag und Montagmorgen in das 
Gebäude in der Eleonorenstraße 
ein, nachdem sie ein Fenster 
aufgehebelt hatten. Im Erd- und 
Obergeschoss des Betriebes öff-
neten sie weitere Türen und Be-
hältnisse gewaltsam. In einem 
Schreibtisch fanden sie die Kas-
sette vor, die sie um ihren Inhalt 
erleichterten. Die Polizei bittet 
um sachdienliche Hinweise zu 
verdächtigen Personen oder 
Fahrzeugen unter der Notruf-
nummer 110.

Eine schaurig-schöne 
Führung durch Rödingen
Rödingen. Die Geschichte und 
die Sagenwelt des Dorfes Rödin-
gen sind Gegenstand der Dorf-
führung, die am Freitag, 28.Ok-
tober, stattfinden wird. Erstma-
lig wird die Route „Krumme Ei-
che - Klindergasse - Klein Jü-
lich“ begangen. Es wird um wit-
terungsgemäße Kleidung und 
festes Schuhwerk gebeten. Treff-
punkt ist vor der Gaststätte „Zur 
Eiche“, wo der „Spaziergang 
durch Geschichte und Sagen-
welt“ um 18.30 Uhr beginnt. 
Die Teilnehmer werden histori-
sche Begebenheiten erfahren 
und Schauplätze des gespensti-
gen Treibens kennenlernen, 
denn die Route führt an „magi-
schen“ Plätzen des Dorfes vor-
bei. Die Führung übernimmt 
der Fremdenführer Karl Lesse-
nich auf Grundlage zahlreicher 
Publikationen, die vom Verein 
Rödinger Historetten herausge-
geben worden sind.
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